

M a g i s t r a t	Bremerhaven, 10.03.2008




Mitteilung Nr. AF 14/2008



zur Anfrage Nr. AF 14/2008 nach § 36 GOStVV der Fraktion  Bündnis 90/Die Grünen vom 24.01.2008


Einladung der SPD-Bürgerschaftsfraktion zu einer Veranstaltung im Bürgerrundfunk (GRÜNE).


I.	Die Anfrage lautet:

Die SPD Bürgerschaftsfraktion hat am 23. 1. 08 zu einer Veranstaltung im Bürgerrundfunk eingeladen. Thema war das Lehe Konzept, „Was passiert mit den Schulen in 
Lehe?“
(Podium: Sybille Böschen BBÜ-SPD, Manuela Mahnken, BBÜ-SPD, Elias Tsartilidis , SPD-Fraktion, Stadrat Paulenz, SPD)
Die Einladungen zu dieser Parteiveranstaltung wurden über den Magistrat für den Landesverband der SPD an die ElternsprecherInnen in  den Schulen und andere InteressentInnen in Briefumschlägen mit Magistratsstempel verschickt.

Wir fragen den Magistrat:

1. Ist es üblich, dass der Landesverband einer Partei über den Magistrat Einladungen zu öffentlichen Parteiveranstaltung verschickt?

2. Wenn ja, wie sehen hierzu die rechtlichen Regelungen aus?

3. Wenn nein, was hat dazu geführt, dass es zu diesem procedere gekommen ist?

4. Welche Kosten sind der Stadt daraus entstanden?

5. Ist daran gedacht, dass zukünftig generell auch andere Landesverbände der Parteien im Land Bremen ihre Einladungen für politische Veranstaltungen über den Magistrat versenden, um

a) Kosten zu sparen und
b) den Informationsverteiler des Magistrats nutzen zu können?


II.	Der Magistrat hat in seiner Sitzung am           beschlossen, die Anfrage wie folgt zu beantworten:

Zu 1.: nein

Zu 2.: Das Rechtsamt nimmt zur Rechtslage wie folgt Stellung: 
Eine gesetzliche Verpflichtung der Stadt, Einladungen Dritter  an bestimmte, von ihr bezeichnete Empfänger weiterzuleiten, gibt es nicht. Deshalb besteht auch keine Verpflichtung der Stadt, z. B. für dadurch entstehende Kosten aufzukommen.

Es bestünden jedoch auch keine rechtlichen Bedenken, wenn der Magistrat der Stadt diese Aufgabe als Service-Leistung für die Bremische Bürgerschaft oder einer ihrer Untergliederungen übernähme. Ob er sich die dadurch entstehenden Kosten erstatten ließe, müsste er unter Berücksichtigung des Kosten-/Nutzen Prinzips entscheiden (vgl. § 7 LHO). Den Fraktionen der Bürgerschaft stehen für einen Ausgleich solcher Kosten potenziell Mittel zur Verfügung (vgl. §§ 40, 42 Abs. 2 Buchst. D oder F Brem. Abgeordnetengesetz).

Allerdings unterläge der Magistrat in diesen Fällen dem aus dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes abgeleiteten Neutralitätsgebot (Wahrung der Chancengleichheit von Fraktionen in der Öffentlichkeit) bzw. dem Gleichheitsgrundsatz. Diesem könnte er nur genügen, wenn er derartige Einladungen nicht oder für alle Fraktionen weiter leitete.

Zu 3.: Die angesprochene Einladung der SPD-Bürgerschaftsfraktion wurde nur von einer Leher Schule an ihre 3 Schulelternsprecher per Magistratspost verschickt. Der Grund dafür bestand nicht darin, die Einladung für die Bürgerschaftsfraktion weiter zu leiten, sondern in dem Interesse der Schulleitung, die Elternschaft vertreten durch die Schulelternsprecher über eine Veranstaltung im Zusammenhang mit schulpolitischen Veränderungen in Lehe zu informieren.

Zu 4.:  1,65 €

Zu 5.: Der Magistrat denkt nicht daran, von seiner bisherigen Handhabung abzuweichen und Einladungen Dritter für politische Veranstaltungen auf Kosten des Magistrats zu versenden.







Schulz
Oberbürgermeister

